




 
CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE 

REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL 
 

XVII. Gesetzgebungsperiode – 2025     Bozen, den 24. Juli 2025 
         Prot. Nr. 2620 RegRat 
 

Nr. 150/XVII 
 

An den  
Präsidenten des Regionalrates 
Roberto Paccher 
________________________ 
 

A N F R A G E 
 

Änderungen am Kodex der örtlichen Körperschaften: Einschränkung der Funktion der 
Gemeinderäte und Mangel einer Bewertung der demokratischen Auswirkungen 

 
Mit der Genehmigung des Gesetzentwurfs Nr. 22/XVII wurden die Artikel 49 und 50 des 
Regionalgesetzes Nr. 2/2018 (Kodex der örtlichen Körperschaften) geändert. Dadurch wurde die 
Funktion des Gemeinderats als Organ mit Ausrichtungs- und Kontrollbefugnis bei Entscheidungen 
über öffentliche Bauvorhaben eingeschränkt. 

Insbesondere wurde durch die neuen Bestimmungen die Verpflichtung zur Einbeziehung der 
Gemeinderäte in die Genehmigung von Projekten zur technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit 
(PTWM) abgeschafft, die die zuvor in Artikel 50 festgelegten Schwellenwerte überschritten. Somit 
wurden die Befugnisse eines Gemeinderats auf die Genehmigung der vorbereitenden 
Planungsdokumente öffentlicher Arbeiten beschränkt. 

Dieser Ausschluss schränkt die Entscheidungsbefugnis des Gemeinderats drastisch ein und 
verringert den Raum für demokratische Debatten über öffentliche Arbeiten, die erhebliche territoriale, 
ökologische und wirtschaftliche Auswirkungen haben. 

Die Änderungen der Artikel 49 und 50 erfolgten ohne vorherige Absprache mit den 
Gemeinderäten, was durch das Fehlen von Bemerkungen in den Stellungnahmen der 
Vertretungsorganisationen der Gemeinden der Provinzen Trient und Bozen belegt wird. 

Der Tagesordnungsantrag Nr. 2/2/XVII, den der Regionalrat am 16. Juli 2024 beraten und mit 
einer pauschalen negativen Stellungnahme der Regionalregierung abgelehnt hat, enthielt Vorschläge, 
die darauf abzielen, die Transparenz, die öffentliche Debatte und die Einbeziehung der lokalen 
Gemeinschaften in die Projekte zur technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit von öffentlichen 
Arbeiten zu stärken. 

In den Prämissen dieses Tagesordnungsantrags wurde Folgendes hervorgehoben:  
- der neue Kodex der öffentlichen Verträge (gesetzesvertretendes Dekret Nr. 36/2023) hat das 
Vorprojekt gestrichen und es durch das PTWM ersetzt;  
- die Regionalregierung hat mit dem Gesetzentwurf Nr. 22/XVII die Rolle der Gemeinderäte weiter 
eingeschränkt, indem sie das PTWM allgemein durch „vorbereitende Dokumente zur Planung 
öffentlicher Arbeiten“ ersetzt hat; 
- diese Entscheidung birgt die Gefahr, die Bürger und Gemeinderäte von strategischen 
Entscheidungen mit weitreichenden Auswirkungen auszuschließen;  
- internationale Verträge und regionale Vorschriften (Art. 14 des Kodex der örtlichen Körperschaften) 
sehen die Beteiligung der Bevölkerung an Entscheidungen in Umwelt- und Stadtplanungsfragen vor;
  
- auf die Beteiligung der Öffentlichkeit in der ersten Projektphase verweisen die Europäische Charta 
der lokalen Selbstverwaltung mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll über das Recht zur Beteiligung 



 

an den Angelegenheiten der kommunalen Verwaltung, die Aarhus-Konvention, die der Bürgerschaft 
das Recht auf Zugang zu Informationen, Beteiligung an Entscheidungsprozessen und Zugang zu 
Gerichten in Umweltangelegenheiten zuspricht, sowie die Entscheidung Nr. 1386/ 2013/EU, die die 
Rolle der lokalen Gemeinschaften bei der nachhaltigen Stadtplanung und beim Umweltschutz 
hervorhebt;  
- es müssten Instrumente geschaffen werden, um Transparenz, Beteiligung und Zugang zu 
Informationen über Großprojekte zu gewährleisten. 

In Bezug auf die Bestimmung, die die Rolle der Gemeinderäte schwächt, hat der Südtiroler 
Rat der Gemeinden eine positive Stellungnahme abgegeben, ohne sie zu begründen. Der Rat der 
örtlichen Autonomien der Provinz Trient musste zwar zwangsläufig eine positive Stellungnahme 
abgeben, hob aber hervor, dass „im Laufe der Debatte deutlich wurde, […] dass man 
zusammenarbeiten muss, um in Zukunft neue Instrumente zur Aufwertung der Funktion des 
Gemeinderats zu finden“. Damit wurde die Marginalisierung des Gemeinderats in Bezug auf 
strategische Entscheidungen anerkannt. 

Am 17. Juli veröffentlichte der Regionalassessor für örtliche Körperschaften eine offizielle 
Erklärung, in der er folgende politische Einschätzung abgab: „Die Planung erhält mehr Gewicht und 
damit auch die politische Verantwortung der Gemeinden [d.h. der Gemeindeausschüsse, A.d.V.]. 
Zugleich verhindern wir unnötige Kostensteigerungen und Zeitverzögerungen durch Änderungen an 
bereits technisch ausgearbeiteten Projekten“. 
 
Dies vorausgeschickt,  
 

befragen die unterfertigten Regionalratsabgeordneten die Regionalregierung, 
um Folgendes zu erfahren: 

1. Wurde jemals eine qualitative bzw. quantitative Bestandsaufnahme in Bezug auf die Anwendung 
von Artikel 50 des Kodex der örtlichen Körperschaften durchgeführt, um die Beschlüsse der 
Gemeinderäte zu öffentlichen Arbeiten zu erfassen und zu analysieren? Wurden dabei die 
Auswirkungen der Änderungen auf die Aspekte der Verwaltungstransparenz, der 
Planungsqualität, der Beteiligung der Bürger und der lokalen Gemeinschaften sowie der 
Einbeziehung der Gemeinderäte analysiert? 

2. Beabsichtigt die Regionalregierung in Übereinstimmung mit den in den Prämissen aufgeführten 
internationalen Grundsätzen Leitlinien und bewährte Praktiken für die Information und 
Beteiligung der Öffentlichkeit an Verfahren für öffentliche Arbeiten mit erheblichen 
wirtschaftlichen, territorialen oder ökologischen Auswirkungen zu fördern, insbesondere wenn sie 
eine strategische Relevanz haben oder kontrovers sind? 

3. Ist eine Gesetzesfolgenabschätzung zu den Auswirkungen der Änderungen der Artikel 49 und 50 
des Kodex vorgesehen? 

4. Hält es die Regionalregierung angesichts der Bemerkungen des Rats der örtlichen Autonomien der 
Provinz Trient für dienlich, eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe einzusetzen, um gemeinsame 
Vorschläge zur Stärkung der Beschlussfassungsbefugnis der Gemeinderäte in Bezug auf 
öffentliche Arbeiten zu erarbeiten? 

5. Wie kommt es, dass sich der Rat der Gemeinden Südtirols ohne Angabe von Gründen für die 
Änderungen ausgesprochen hat? Hat die Regionalregierung diesbezüglich den Rat zu einer 
Klarstellung aufgefordert?  

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht. 
 

Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN 
         Paul Köllensperger 
         Alex Ploner 
         Franz Ploner 
         Maria Elisabeth Rieder 


